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mit Titelschlagworten aufgefunden werden. Dies gilt 
ebenfalls für die bisherigen Abruf-Gutachten.

HGB § 60 
Wettbewerbsverbot bei Verkauf einer Minderheits-
beteiligung an einer GmbH; nachvertragliches Wett-
bewerbsverbot für einen Minderheitsgesellschafter
Abruf-Nr.: 183737

BGB § 1945; FamFG § 344 Abs. 7
Beurkundung der Erbausschlagung; Übermittlung 
einer Ausfertigung an das Nachlassgericht
Abruf-Nr.: 183783

Rechtsprechung
GenG § 43 Abs. 7; MaßnG-GesR § 3; UmwG § 13 
Abs. 1 S. 2
Präsenzlose Versammlung bei der Genossenschaft; 
virtuelle Versammlung; Verschmelzungsbeschluss

§ 3 Abs. 1 MaßnG-GesR lässt eine Versammlung 
ohne physische Präsenz der Teilnehmer („virtuelle 
Versammlung“) nicht zu.

(Leitsatz der DNotI-Redaktion)

OLG Karlsruhe, Beschl. v. 26.3.2021 – 1 W 4/21 (Wx) 
– nicht rechtskräftig (Rechtsbeschwerde beim BGH an-
hängig unter Az. II ZB 7/21)

Problem
Im Rahmen der Vertreterversammlung einer eingetra-
genen Genossenschaft war der Zustimmungsbeschluss 
zu einem Verschmelzungsvertrag zu fassen. Die Ver-
treterversammlung stimmte dem Verschmelzungsver-
trag in einer „virtuellen Vertreterversammlung“ zu. Die 
Vertreterversammlung wurde notariell beurkundet. Das 
Registergericht lehnte die Eintragung der Verschmel-
zung ab, da der Verschmelzungsbeschluss nicht in einer 
Präsenzversammlung gefasst worden sei. Hiergegen 
richtet sich die Beschwerde.

Entscheidung
Die Beschwerde hat keinen Erfolg. Das OLG Karlsruhe 
weist zunächst darauf hin, dass § 13 Abs. 1 S. 2 UmwG 
erfordere, dass der Zustimmungsbeschluss in einer Ver-
sammlung gefasst werde. Welche Anforderungen an die 
Durchführung der Versammlung zu stellen sind, richte 
sich nach dem Genossenschaftsrecht. § 4 MaßnG-GesR 
erhalte betreff end das Umwandlungsrecht insofern kei-
ne Erleichterung. Eine vollvirtuelle Versammlung – 
nach Defi nition des Gerichts eine Versammlung ohne 
physische Präsenz der Teilnehmer – sei jedoch nur dann 

ausreichend, wenn das Gesetz oder die Satzung der Ge-
nossenschaft eine solche Versammlung zulasse.

§ 3 Abs. 1 MaßnG-GesR lasse eine Versammlung ohne 
physische Präsenz der Teilnehmer nicht zu. Diese Norm 
enthalte lediglich eine Erleichterung dahingehend, dass 
auch ohne Satzungsregelung Beschlüsse elektronisch 
oder schriftlich gefasst werden können. §  43 Abs.  7 
S.  1 GenG meine an dieser Stelle jedoch lediglich die 
Beschlussfassung außerhalb einer Versammlung, was 
wiederum nicht mit §  13 Abs.  1 S.  2  UmwG in Ein-
klang zu bringen sei. Die elektronische Beschlussfas-
sung sei nicht mit einer virtuellen Beschlussfassung 
gleichzusetzen. Dies ergebe sich bereits aus einer sys-
tematischen Auslegung anhand des § 118 Abs. 2 AktG 
und § 48 Abs.  2 GmbHG. Im Gegensatz zum Verein 
habe der Gesetzgeber für die Genossenschaft gerade 
keine Durchführung einer rein virtuellen Versamm-
lung vorgesehen.

Auch eine analoge Anwendung lehnt das Gericht ab, da 
der Gesetzgeber sich für die unterschiedlichen Rechts-
formen bewusst für unterschiedliche Regelungen ent-
schieden und den Regelungsbedarf gesehen habe. 
Soweit der Gesetzgeber in der Gesetzesbegründung 
ausführe, dass die Durchführung einer Versammlung 
ohne physische Präsenz bei der Genossenschaft möglich 
sei, habe dies im Gesetzeswortlaut keinen Niederschlag 
gefunden, sodass diese „Erwartung des Gesetzgebers“ 
(so das Gericht wörtlich) nicht Gesetz worden sei. Der 
Begriff  der elektronischen Form erfasse gerade nur die 
Beschlussfassung außerhalb einer Versammlung. 
Der Gesetzgeber diff erenziere gerade zwischen einer 
Beschlussfassung in elektronischer Form und Ermög-
lichung einer elektronischen Stimmabgabe.

Obiter dictum weist das Gericht zudem darauf hin, 
dass §  13 Abs.  1 S.  2  UmwG eine Versammlung for-
dere, bei der es die Möglichkeit des Austauschs mit an-
deren Versammlungsteilnehmern gebe und die Wahr-
nehmung der Mitgliedsrechte möglich sei. Eine solche 
virtuelle Versammlung sei aber gerade weder nach § 43 
Abs. 7 GenG noch nach § 3 Abs. 1 MaßnG-GesR mög-
lich.

Anmerkung
Aus dem Tatbestand geht leider die genaue Ausgestal-
tung der virtuellen Versammlung, der Zuschaltung 
der Mitglieder und die Art der Durchführung der Ver-
sammlung nicht hervor. Das Gericht verkennt, dass es 
zwischen der Beschlussfassung außerhalb einer Ver-
sammlung und der „rein virtuellen Versammlung“ ver-
schiedene Abstufungen der Versammlung mit elektro-
nischer Teilnahme gibt. Welche Anforderungen genau 
an eine Versammlung zu stellen sind, um den Anfor-
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derungen des § 13 Abs. 1 S. 2 UmwG gerecht zu wer-
den, ist auch nach der Entscheidung des OLG Karlsruhe 
off en. Es bleibt zu hoff en, dass der Bundesgerichtshof 
im Beschwerdeverfahren an dieser Stelle mehr Klarheit 
schaff en wird.

Anzumerken ist jedenfalls, dass der Gesetzgeber mit 
§ 3 Abs. 1 MaßnG-GesR nicht lediglich die Beschluss-
fassung im Rahmen eines Umlaufbeschlusses in elek-
tronischer Form gemeint haben kann. Regelungen zur 
Anfechtung eines Beschlusses „der Generalversamm-
lung“ wegen technischer Störungen im Zusammenhang 
mit der Beschlussfassung ergeben jedenfalls nur dann 
Sinn, wenn der Gesetzgeber von der Regelung einer Ver-
sammlung und nicht nur einer Beschlussfassung außer-
halb einer solchen ausging. 

Literaturhinweise
Elzer (Hrsg.), StichwortKommentar Wohnungs-
eigentumsrecht, 2021, Nomos Verlag, 1611  Seiten, 
148.– €

Fast genau ein halbes Jahr nach Inkraftreten der WEG-
Reform ergänzt der von Oliver Elzer herausgegebene 
Stichwortkommentar das weite Feld der WEG-Kom-
mentare um eine nach Th emenkomplexen geordne-
te Darstellung des Wohnungseigentumsrechts. Die 
Bandbreite der insgesamt 285 Stichworte reicht dabei 
von „Energieausweis“ über „Kfz-Stellplatz“ bis hin zu 
„Sonderumlage“. Hervorzuheben ist, dass das Werk so-
wohl besonders aktuelle Th emenkomplexe – wie etwa 
„COVID-19-Pandemie“ oder „E-Mobilität“ – als auch 
eher spezielle, aber durchaus praktisch relevante Frage-
stellungen – wie etwa hinsichtlich Blockheizkraftwerken 
oder Loggias – berücksichtigt. Die Th emenkomplexe, 
deren Umfang zwischen einer halben Seite und 23 Sei-
ten variiert, beginnen mit einer knappen Einführung, 
der etwa eine systematische Einordnung, ein Überblick 
über die Regelungsmöglichkeiten, Verfahrenshinweise 
oder Ausführungen zu konkreten rechtlichen Fragestel-
lungen nachfolgen können. Zum Teil enthalten die ein-
zelnen Th emenkomplexe darüber hinaus wiederum eine 
Aufl istung von Unteraspekten nach Stichworten.

Auch inhaltlich bleibt das Werk seinem Ziel treu, eine 
kompakte Übersicht über die für den jeweiligen Th e-
menkomplex relevanten rechtlichen Aspekte zu liefern. 
Im Vordergrund stehen daher nicht vertiefte dogmati-
sche Erörterungen, sondern die knappe und prägnante 
Beantwortung der für die Praxis bedeutsamen Frage-
stellungen. Der Fokus des überwiegend von Rechtsan-

wälten verfassten Werks liegt dabei jedoch nicht auf der 
notariellen Vertragsgestaltung, sondern auf der anwalt-
lichen Beratung und der Verwaltung von Wohnungs-
eigentum. Lohnenswert kann die Anschaff ung des 
umfangreichen Nachschlagewerks jedoch auch für No-
tarinnen und Notare sein, um sich gezielt einen schnel-
len und normübergreifenden Überblick zu spezifi schen 
Th emenkomplexen zu verschaff en.

Notarassessorin Dr. Ricarda Lotte

Habersack/Wicke (Hrsg.), UmwG, Kommentar, 
2. Aufl . 2021, C.H. Beck Verlag, 219.– €

Bei dem vorliegenden Werk handelt es sich um die 
fl eischgewordene Variante des Beck-Online Großkom-
mentars zum Umwandlungsgesetz, herausgegeben von 
Mathias Habersack und Hartmut Wicke. Im Gegensatz 
zum dreimonatigen Aktualisierungsintervall der On-
line-Version erscheint das gedruckte Werk in größeren 
Abständen, die aber für die Praxis eine mehr als ausrei-
chende Aktualität bieten. Die erste Aufl age liegt gerade 
einmal gut zwei Jahre zurück. Neben dem Vierten Ge-
setz zur Änderung des Umwandlungsgesetzes wird die 
Neuaufl age vor allem durch die Corona-Pandemie und 
die Änderungen durch das Gesetz über Maßnahmen im 
Gesellschaftsrecht (MaßnG-GesR; im Werk abgekürzt 
als COVMG) geprägt. Nicht mehr berücksichtigt wer-
den konnte naturgemäß das oben in diesem Heft abge-
druckte Urteil des OLG Karlsruhe zu § 13 UmwG, das 
die wissenschaftliche Diskussion der nächsten Monate 
im Umwandlungsrecht bis zu einer Klärung durch den 
BGH wesentlich prägen wird.

Wendet man sich der Kommentierung des § 13 UmwG 
– im vorliegenden Kommentar bearbeitet von Rieckers/
Cloppenburg – unter diesem neuen Blickwinkel zu, er-
fährt man zunächst, dass § 13 Abs. 1 S. 2 UmwG den 
Anteilsinhabern ermöglichen soll, die Verschmelzung 
vor der Beschlussfassung untereinander und mit der 
Verwaltung zu diskutieren. Zutreff end wird im Fol-
genden (Rn. 41) davon ausgegangen, dass dieser Zweck 
nicht ausschließlich in einer Präsenzversammlung er-
reicht werden kann, sondern auch in einer virtuellen 
Versammlung gem. den Bestimmungen des MaßnG-
GesR. Ausdrücklich stellen die Autoren dies für die 
Aktiengesellschaft und auch für die Genossenschaft 
heraus. Inwieweit ein Austausch unter den Beteiligten 
möglich sein muss oder ob auch die passive elektroni-
sche Teilnahme genügt – wie häufi g aktuell bei der Ak-
tiengesellschaft praktiziert – wird hingegen nicht weiter 
thematisiert. Ebenso zutreff end kommen die Autoren zu 
dem Ergebnis, dass man eine planwidrige Regelungslü-
cke bezüglich der Beschlussfassung bei der GmbH im 
Rahmen des MaßnG-GesR kaum bejahen können wird 


